Geheimhaltungsabkommen

zwischen

Beispiel AG

Beispielstrasse 38

4002 Beispiel

Schweiz
-  nachstehend "Auftraggeber" genannt ‑ 

und 

INTERLABOR BELP AG

Aemmenmattstrasse 16

Postfach 205

3123 Belp

Schweiz
‑ nachstehend "INTERLABOR" genannt ‑ 

__________________________________________________________________________________________

Abkommen:

Der AUFTRAGGEBER besitzt technische Kenntnisse, Produktmuster, Strukturen betreffend verschiedenen Verbindungen (nachste​hend „Informationen“ genannt), welche vertraulich und Eigentum des AUFTRAGGEBERS sind.

Der AUFTRAGGEBER ist bereit, INTERLABOR Informationen zu nachstehenden Bedingungen zu übergeben. damit  eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit evaluiert werden kann.

Die Parteien vereinbaren daher folgendes:

1.
INTERLABOR verpflichtet sich, alle vom AUFTRAGGEBER erhaltenen oder für ihn erarbeiteten Informationen gegenüber Dritten streng vertraulich zu behandeln.  Informationen umfassen unter anderem vorgesehene Aufgabenstellungen, Proben, Daten, Analysenbefunde, Vorgänge und Unterlagen und die damit in Verbindung stehenden Einzelpersonen, Unternehmen und Behörden.

2.
Von der Verpflichtung zur strengen Geheimhaltung sind Informationen ausgenommen:

a) die zum Zeitpunkt der Übergabe bereits öffent​lich zugänglich gemacht worden sind

b) die nach der Übergabe durch den AUFTRAGGEBER als Publikation oder anderweitige Veröffentlichung öf​fent​lich zugäng​lich werden

c) die zum Zeitpunkt der Übergabe durch den AUFTRAGGEBER bereits nach​weisbar im Besitz von INTERLABOR waren und weder direkt noch indi​rekt vom AUFTRAGGEBER übergeben wur​den

d) die INTERLABOR von Dritten erhalten hat, vor​ausge​setzt, dass diese Informationen weder direkt noch in​direkt vom AUFTRAGGEBER stam​men

e) die von Gesetzes wegen oder aufgrund einer richterlichen oder behördlichen Verfügung offenbart werden müssen. In einem solchen Fall wird INTERLABOR den AUFTRAGGEBER informieren und den Umfang der Informationen definieren.

f) die im Rahmen behördlicher Inspektionen in gesetzlich geregelten Bereichen offengelegt werden müssen.

3.
INTERLABOR verpflichtet sich, die erhaltenen Informationen nur an diejenigen Mitarbeiter wei​terzuleiten, die sie zur Ausübung des in der Präambel genannten Zweckes zwingend benötigen. INTERLABOR ver​pflichtet sich ferner, seine Mitarbeiter zur Geheim​hal​tung im Sinne dieses Abkommens zu verpflichten. 

4.
Falls INTERLABOR im Rahmen der Evaluation des Projekts die Hilfe eines Dritten benötigt, ist die Weitergabe der Informationen an den Dritten nur mit schriftlicher Zustimmung des AUFTRAGGEBERS gestattet. INTERLABOR hat in diesem Fall mit dem Dritten ein zumindest vergleichbares Geheimhaltungsabkommen abzuschliessen. 

5.
Das vorliegende Abkommen räumt INTERLABOR kein Recht an Lizen​zen oder anderen Nutzungsrechten ein. 

6.
Auf Verlangen des AUFTRAGGEBERS sind nach Abschluss des Projektes sämtliche noch vorhandene Produktmuster an den AUFTRAGGEBER zurückzusenden (kostenpflichtig).

7.
Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebung dieses Abkommens bedürfen der schriftlichen Form.

8.
Dieses Abkommen untersteht Schweizerischem Recht

9.
Bei Streitigkeiten gilt Bern, Schweiz als ausschliesslicher Gerichtsstand.

(Ort, Datum) 



Belp,


Beispiel AG
INTERLABOR BELP AG

(Namen)
Ruedi Camenzind, Direktor
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